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Originaltext 

Übereinkommen  
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung  
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen 

Abgeschlossen in Lugano am 16. September 1988 
Von der Bundesversammlung genehmigt am 14. Dezember 19901 
Schweizerische Ratifikationsurkunde hinterlegt am 18. Oktober 1991 
In Kraft getreten für die Schweiz am 1. Januar 1992 
 (Stand am 1. Januar 2007) 

 
Präambel 
Die hohen Vertragsparteien dieses Übereinkommens- 
in dem Bestreben, in ihren Hoheitsgebieten den Rechtsschutz der dort ansässigen 
Personen zu verstärken, 
in der Erwägung, dass es zu diesem Zweck geboten ist, die internationale Zustän-
digkeit ihrer Gerichte festzulegen, die Anerkennung von Entscheidungen zu erleich-
tern und ein beschleunigtes Verfahren einzuführen, um die Vollstreckung von Ent-
scheidungen, öffentlichen Urkunden und gerichtlichen Vergleichen sicherzustellen, 
im Bewusstsein der zwischen ihnen bestehenden Bindungen, die im wirtschaftlichen 
Bereich durch die Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft und den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation 
bestätigt worden sind, 
unter Berücksichtigung des Brüsseler Übereinkommens vom 27. September 1968 
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entschei-
dungen in Zivil- und Handelssachen in der Fassung der infolge der verschiedenen 
Erweiterungen der Europäischen Gemeinschaften geschlossenen Beitrittsüberein-
kommen, 
in der Überzeugung, dass die Ausdehnung der Grundsätze des genannten Überein-
kommens auf die Vertragsstaaten des vorliegenden Übereinkommens die rechtliche 
und wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa verstärken wird, 
in dem Wunsch, eine möglichst einheitliche Auslegung des Übereinkommens si-
cherzustellen – 
haben in diesem Sinne beschlossen, dieses Übereinkommen zu schliessen, und 
sind wie folgt übereingekommen: 

  

 AS 1991 2436; BBl 1990 II 265  
1 Art. 1 Abs. 1 des BB vom 14. Dez. 1990 (AS 1991 2435) 
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Titel I: 
Anwendungsbereich 

Art. 1 
Dieses Übereinkommen ist in Zivil- und Handelssachen anzuwenden, ohne dass es 
auf die Art der Gerichtsbarkeit ankommt. Es erfasst insbesondere nicht Steuer- und 
Zollsachen sowie verwaltungsrechtliche Angelegenheiten. 
Es ist nicht anzuwenden auf 

1. den Personenstand, die Rechts- und Handlungsfähigkeit sowie die gesetz-
liche Vertretung von natürlichen Personen, die ehelichen Güterstände, das 
Gebiet des Erbrechts einschliesslich des Testamentsrechts; 

2. Konkurse, Vergleiche und ähnliche Verfahren; 
3. die soziale Sicherheit; 
4. die Schiedsgerichtsbarkeit. 

Titel II: 
Zuständigkeit 
1. Abschnitt: 
Allgemeine Vorschriften 

Art. 2 
Vorbehaltlich der Vorschriften dieses Übereinkommens sind Personen, die ihren 
Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats haben, ohne Rücksicht auf ihre 
Staatsangehörigkeit vor den Gerichten dieses Staates zu verklagen. 
Auf Personen, die nicht dem Staat, in dem sie ihren Wohnsitz haben, angehören, 
sind die für Inländer massgebenden Zuständigkeitsvorschriften anzuwenden. 

Art. 3 
Personen, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats haben, kön-
nen vor den Gerichten eines anderen Vertragsstaats nur gemäss den Vorschriften des 
2. bis 6. Abschnitts verklagt werden. 
Insbesondere können gegen diese Personen nicht geltend gemacht werden 

– in Belgien: Artikel 15 des Zivilgesetzbuchs (Code civil – Burgerlijk Wet-
boek) sowie Artikel 638 der Zivilprozessordnung (Code judiciaire – Gerech-
telijk Wetboek); 

– in Dänemark: Artikel 246 Absätze 2 und 3 der Zivilprozessordnung (Lov om 
rettens pleje); 

– in der Bundesrepublik Deutschland: § 23 der Zivilprozessordnung; 
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– in Griechenland: Artikel 40 der Zivilprozessordnung 
(Κϖδικαζ Πολιτικηζ δικονομιαζ); 

– in Frankreich: Artikel 14 und 15 des Zivilgesetzbuchs (Code civil); 
– in Irland: Vorschriften, nach denen die Zuständigkeit durch Zustellung eines 

das Verfahren einleitenden Schriftstücks an den Beklagten während dessen 
vorübergehender Anwesenheit in Irland begründet wird; 

– in Island: Artikel 77 der Zivilprozessordnung (lög um medferd einkamála i 
héradi); 

– in Italien: Artikel 2 und Artikel 4 Nummern 1 und 2 der Zivilprozessordnung 
(Codice di procedura civile); 

– in Luxemburg: Artikel 14 und 15 des Zivilgesetzbuchs (Code civil); 
– in den Niederlanden: Artikel 126 Absatz 3 und Artikel 127 der Zivilprozess-

ordnung (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering); 
– in Norwegen: § 32 der Zivilprozessordnung (tvistemålsloven); 
– in Österreich: § 99 der Jurisdiktionsnorm; 
– in Portugal: Artikel 65 Absatz 1 Buchstabe c, Artikel 65 Absatz 2 und Arti-

kel 65a Buchstabe c der Zivilprozessordnung (Código de Processo Civil) 
und Artikel 11 der Arbeitsprozessordnung (Código de Processo de Trabal-
ho); 

– in der Schweiz: der Gerichtsstand des Arrestortes/for du lieu du 
séquestre/foro del luogo del sequestro gemäss Artikel 4 des Bundesgesetzes 
über das internationale Privatrecht2 /loi fédérale sur le droit international pri-
vé/legge federale sul diritto internazionale privato; 

– in Finnland: Kapitel 10 § 1 Sätze 2, 3 und 4 der Prozessordnung (oikeuden-
käymiskaari/rättegångsbalken); 

– in Schweden: Kapitel 10 Artikel 3 Satz 1 der Prozessordnung (Rättegångs-
balken); 

– im Vereinigten Königreich: Vorschriften, nach denen die Zuständigkeit be-
gründet wird durch 
a) die Zustellung eines das Verfahren einleitenden Schriftstücks an den 

Beklagten während dessen vorübergehender Anwesenheit im Vereinig-
ten Königreich, 

b) das Vorhandensein von Vermögenswerten des Beklagten im Vereinig-
ten Königreich oder 

c) die Beschlagnahme von Vermögen im Vereinigten Königreich durch 
den Kläger. 

  

2 SR 291 
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Art. 4 
Hat der Beklagte keinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats, so 
bestimmt sich, vorbehaltlich des Artikels 16, die Zuständigkeit der Gerichte eines 
jeden Vertragsstaats nach seinen eigenen Gesetzen. 
Gegenüber einem Beklagten, der keinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Ver-
tragsstaats hat, kann sich jede Person, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines 
Vertragsstaats hat, in diesem Staat auf die dort geltenden Zuständigkeitsvorschriften, 
insbesondere auf die in Artikel 3 Absatz 2 angeführten Vorschriften, wie ein Inlän-
der berufen, ohne dass es auf ihre Staatsangehörigkeit ankommt. 

2. Abschnitt: 
Besondere Zuständigkeiten 

Art. 5 
Eine Person, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, kann 
in einem anderen Vertragsstaat verklagt werden, 

1. wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Gegenstand des 
Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem die Verpflichtung er-
füllt worden ist oder zu erfüllen wäre; wenn ein individueller Arbeitsvertrag 
oder Ansprüche aus einem individuellen Arbeitsvertrag den Gegenstand des 
Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an dem der Arbeitnehmer ge-
wöhnlich seine Arbeit verrichtet; verrichtet der Arbeitnehmer seine Arbeit 
gewöhnlich nicht in ein und demselben Staat, vor dem Gericht des Ortes, an 
dem sich die Niederlassung befindet, die den Arbeitnehmer eingestellt hat; 

2. wenn es sich um eine Unterhaltssache handelt, vor dem Gericht des Ortes, an 
dem der Unterhaltsberechtigte seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, oder im Falle einer Unterhaltssache, über die im Zusammen-
hang mit einem Verfahren in Bezug auf den Personenstand zu entscheiden 
ist, vor dem nach seinem Recht für dieses Verfahren zuständigen Gericht, es 
sei denn, diese Zuständigkeit beruht lediglich auf der Staatsangehörigkeit ei-
ner der Parteien; 

3. wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten 
Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Hand-
lung den Gegenstand des Verfahrens bilden, vor dem Gericht des Ortes, an 
dem das schädigende Ereignis eingetreten ist; 

4. wenn es sich um eine Klage auf Schadenersatz oder auf Wiederherstellung 
des früheren Zustands handelt, die auf eine mit Strafe bedrohte Handlung 
gestützt wird, vor dem Strafgericht, bei dem die öffentliche Klage erhoben 
ist, soweit dieses Gericht nach seinem Recht über zivilrechtliche Ansprüche 
erkennen kann; 

5. wenn es sich um Streitigkeiten aus dem Betrieb einer Zweigniederlassung, 
einer Agentur oder einer sonstigen Niederlassung handelt, vor dem Gericht 
des Ortes, an dem sich diese befindet; 
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6. wenn sie in ihrer Eigenschaft als Begründer, «trustee» oder Begünstigter ei-
nes «trust» in Anspruch genommen wird, der aufgrund eines Gesetzes oder 
durch schriftlich vorgenommenes oder schriftlich bestätigtes Rechtsgeschäft 
errichtet worden ist, vor den Gerichten des Vertragsstaats, in dessen Ho-
heitsgebiet der «trust» seinen Sitz hat; 

7. wenn es sich um eine Streitigkeit wegen der Zahlung von Berge- und Hilfs-
lohn handelt, der für Bergungs- oder Hilfeleistungsarbeiten gefordert wird, 
die zugunsten einer Ladung oder einer Frachtforderung erbracht worden 
 sind, vor dem Gericht, in dessen Zuständigkeitsbereich diese Ladung oder 
die entsprechende Frachtforderung 
a) mit Arrest belegt worden ist, um die Zahlung zu gewährleisten, oder 
b) mit Arrest hätte belegt werden können, jedoch dafür eine Bürgschaft 

oder eine andere Sicherheit geleistet worden ist; 
diese Vorschrift ist nur anzuwenden, wenn behauptet wird, dass der Beklagte Rechte 
an der Ladung oder an der Frachtforderung hat oder zur Zeit der Bergungs- oder 
Hilfeleistungsarbeiten hatte. 

Art. 6 
Eine Person, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, kann 
auch verklagt werden, 

1. wenn mehrere Personen zusammen verklagt werden, vor dem Gericht, in 
dessen Bezirk einer der Beklagten seinen Wohnsitz hat; 

2. wenn es sich um eine Klage auf Gewährleistung oder um eine Interventions-
klage handelt, vor dem Gericht des Hauptprozesses, es sei denn, dass diese 
Klage nur erhoben worden ist, um diese Person dem für sie zuständigen Ge-
richt zu entziehen; 

3. wenn es sich um eine Widerklage handelt, die auf denselben Vertrag oder 
Sachverhalt wie die Klage selbst gestützt wird, vor dem Gericht, bei dem die 
Klage selbst anhängig ist; 

4. wenn ein Vertrag oder Ansprüche aus einem Vertrag den Gegenstand des 
Verfahrens bilden und die Klage mit einer Klage wegen dinglicher Rechte an 
unbeweglichen Sachen gegen denselben Beklagten verbunden werden kann, 
vor dem Gericht des Vertragsstaats, in dem die unbewegliche Sache belegen 
ist. 

Art. 6a 
Ist ein Gericht eines Vertragsstaats nach diesem Übereinkommen zur Entscheidung 
in Verfahren wegen einer Haftpflicht aufgrund der Verwendung oder des Betriebs 
eines Schiffes zuständig, so entscheidet dieses oder ein anderes, an seiner Stelle 
durch das Recht dieses Staates bestimmtes Gericht auch über Klagen auf Beschrän-
kung dieser Haftung. 
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3. Abschnitt: 
Zuständigkeit für Versicherungssachen 

Art. 7 
Für Klagen in Versicherungssachen bestimmt sich die Zuständigkeit vorbehaltlich 
des Artikels 4 und des Artikels 5 Nummer 5 nach diesem Abschnitt. 

Art. 8 
Der Versicherer, der seinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, 
kann verklagt werden 

1. vor den Gerichten des Staates, in dem er seinen Wohnsitz hat; 
2. in einem anderen Vertragsstaat vor dem Gericht des Bezirks, in dem der 

Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz hat, oder 
3. falls es sich um einen Mitversicherer handelt, vor dem Gericht eines Ver-

tragsstaats, bei dem der federführende Versicherer verklagt wird. 
Hat ein Versicherer in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats keinen Wohnsitz, 
besitzt er aber in einem Vertragsstaat eine Zweigniederlassung, Agentur oder sonsti-
ge Niederlassung, so wird er für Streitigkeiten aus ihrem Betrieb so behandelt, wie 
wenn er seinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet dieses Staates hätte. 

Art. 9 
Bei der Haftpflichtversicherung oder bei der Versicherung von unbeweglichen 
Sachen kann der Versicherer ausserdem vor dem Gericht des Ortes, an dem das 
schädigende Ereignis eingetreten ist, verklagt werden. Das gleiche gilt, wenn sowohl 
bewegliche als auch unbewegliche Sachen in ein und demselben Versicherungsver-
trag versichert und von demselben Schadensfall betroffen sind. 

Art. 10 
Bei der Haftpflichtversicherung kann der Versicherer auch vor das Gericht, bei dem 
die Klage des Geschädigten gegen den Versicherten anhängig ist, geladen werden, 
sofern dies nach dem Recht des angerufenen Gerichts zulässig ist. 
Auf eine Klage, die der Verletzte unmittelbar gegen den Versicherer erhebt, sind die 
Artikel 7 bis 9 anzuwenden, sofern eine solche unmittelbare Klage zulässig ist. 
Sieht das für die unmittelbare Klage massgebliche Recht die Streitverkündung gegen 
den Versicherungsnehmer oder den Versicherten vor, so ist dasselbe Gericht auch 
für diese Personen zuständig. 

Art. 11 
Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 10 Absatz 3 kann der Versicherer nur 
vor den Gerichten des Vertragsstaats klagen, in dessen Hoheitsgebiet der Beklagte 
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seinen Wohnsitz hat, ohne Rücksicht darauf, ob dieser Versicherungsnehmer, Versi-
cherter oder Begünstigter ist. 
Die Vorschriften dieses Abschnitts lassen das Recht unberührt, eine Widerklage vor 
dem Gericht zu erheben, bei dem die Klage selbst gemäss den Bestimmungen dieses 
Abschnitts anhängig ist. 

Art. 12 
Von den Vorschriften dieses Abschnitts kann im Wege der Vereinbarung nur abge-
wichen werden, 

1. wenn die Vereinbarung nach der Entstehung der Streitigkeit getroffen wird; 
2. wenn sie dem Versicherungsnehmer, Versicherten oder Begünstigten die Be-

fugnis einräumt, andere als die in diesem Abschnitt angeführten Gerichte 
anzurufen; 

3. wenn sie zwischen einem Versicherungsnehmer und einem Versicherer, die 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in demselben Vertragsstaat haben, getroffen ist, um die Zustän-
digkeit der Gerichte dieses Staates auch für den Fall zu begründen, dass das 
schädigende Ereignis im Ausland eingetreten ist, es sei denn, dass eine sol-
che Vereinbarung nach dem Recht dieses Staates nicht zulässig ist; 

4. wenn sie von einem Versicherungsnehmer abgeschlossen ist, der seinen 
Wohnsitz nicht in einem Vertragsstaat hat, ausgenommen soweit sie eine 
Versicherung, zu deren Abschluss eine gesetzliche Verpflichtung besteht, 
oder die Versicherung von unbeweglichen Sachen in einem Vertragsstaat be-
trifft, oder 

5. wenn sie einen Versicherungsvertrag betrifft, soweit dieser eines oder meh-
rere der in Artikel 12a aufgeführten Risiken deckt. 

Art. 12a 
Die in Artikel 12 Nummer 5 erwähnten Risiken sind die folgenden: 

1. sämtliche Schäden 
a) an Seeschiffen, Anlagen vor der Küste und auf hoher See oder Luftfahr-

zeugen aus Gefahren, die mit ihrer Verwendung zu gewerblichen Zwe-
cken verbunden sind, 

b) an Transportgütern, ausgenommen Reisegepäck der Passagiere, wenn 
diese Güter ausschliesslich oder zum Teil mit diesen Schiffen oder 
Luftfahrzeugen befördert werden; 

2. Haftpflicht aller Art, mit Ausnahme der Haftung für Personenschäden an 
Passagieren oder Schäden an deren Reisegepäck, 
a) aus der Verwendung oder dem Betrieb von Seeschiffen, Anlagen oder 

Luftfahrzeugen gemäss Nummer 1 Buchstabe a, es sei denn, dass nach 
den Rechtsvorschriften des Vertragsstaats, in dem das Luftfahrzeug 
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eingetragen ist, Gerichtsstandsvereinbarungen für die Versicherung sol-
cher Risiken untersagt sind, 

b) für Schäden, die durch Transportgüter während einer Beförderung im 
Sinne der Nummer 1 Buchstabe b verursacht werden; 

3. finanzielle Verluste im Zusammenhang mit der Verwendung oder dem Be-
trieb von Seeschiffen, Anlagen oder Luftfahrzeugen gemäss Nummer 1 
Buchstabe a, insbesondere Fracht- oder Charterverlust; 

4. irgendein zusätzliches Risiko, das mit einem der unter den Nummern 1 bis 3 
genannten Risiken in Zusammenhang steht. 

4. Abschnitt: 
Zuständigkeit für Verbrauchersachen 

Art. 13 
Für Klagen aus einem Vertrag, den eine Person zu einem Zweck abgeschlossen hat, 
der nicht der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit dieser Person (Verbraucher) 
zugerechnet werden kann, bestimmt sich die Zuständigkeit unbeschadet des Artikels 
4 und des Artikels 5 Nummer 5, nach diesem Abschnitt, 

1. wenn es sich um den Kauf beweglicher Sachen auf Teilzahlung handelt; 
2. wenn es sich um ein in Raten zurückzuzahlendes Darlehen oder ein anderes 

Kreditgeschäft handelt, das zur Finanzierung eines Kaufs derartiger Sachen 
bestimmt ist, oder 

3. für andere Verträge, wenn sie die Erbringung einer Dienstleistung oder die 
Lieferung beweglicher Sachen zum Gegenstand haben, sofern 
a) dem Vertragsabschluss in dem Staat des Wohnsitzes des Verbrauchers 

ein ausdrückliches Angebot oder eine Werbung vorausgegangen ist und 
b) der Verbraucher in diesem Staat die zum Abschluss des Vertrags erfor-

derlichen Rechtshandlungen vorgenommen hat. 
Hat der Vertragspartner des Verbrauchers in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats 
keinen Wohnsitz, besitzt er aber in einem Vertragsstaat eine Zweigniederlassung, 
Agentur oder sonstige Niederlassung, so wird er für Streitigkeiten aus ihrem Betrieb 
so behandelt, wie wenn er seinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet dieses Staates 
hätte. 
Dieser Abschnitt ist nicht auf Beförderungsverträge anzuwenden. 

Art. 14 
Die Klage eines Verbrauchers gegen den anderen Vertragspartner kann entweder vor 
den Gerichten des Vertragsstaats erhoben werden, in dessen Hoheitsgebiet dieser 
Vertragspartner seinen Wohnsitz hat, oder vor den Gerichten des Vertragsstaats, in 
dessen Hoheitsgebiet der Verbraucher seinen Wohnsitz hat. 
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Die Klage des anderen Vertragspartners gegen den Verbraucher kann nur vor den 
Gerichten des Vertragsstaats erhoben werden, in dessen Hoheitsgebiet der Verbrau-
cher seinen Wohnsitz hat. 
Diese Vorschriften lassen das Recht unberührt, eine Widerklage vor dem Gericht zu 
erheben, bei dem die Klage selbst gemäss den Bestimmungen dieses Abschnitts 
anhängig ist. 

Art. 15 
Von den Vorschriften dieses Abschnitts kann im Wege der Vereinbarung nur abge-
wichen werden, 

1. wenn die Vereinbarung nach der Entstehung der Streitigkeit getroffen wird; 
2. wenn sie dem Verbraucher die Befugnis einräumt, andere als die in diesem 

Abschnitt angeführten Gerichte anzurufen, oder 
3. wenn sie zwischen einem Verbraucher und seinem Vertragspartner getroffen 

ist, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ihren Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt in demselben Vertragsstaat haben, und die Zuständigkeit 
der Gerichte dieses Staates begründet, es sei denn, dass eine solche Verein-
barung nach dem Recht dieses Staates nicht zulässig ist. 

5. Abschnitt: 
Ausschliessliche Zuständigkeiten 

Art. 16 
Ohne Rücksicht auf den Wohnsitz sind ausschliesslich zuständig 
 1. a) für Klagen, welche dingliche Rechte an unbeweglichen Sachen sowie 

die Miete oder Pacht von unbeweglichen Sachen zum Gegenstand ha-
ben, die Gerichte des Vertragsstaats, in dem die unbewegliche Sache 
belegen ist, 

b) für Klagen betreffend die Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen zum 
vorübergehenden privaten Gebrauch für höchstens sechs aufeinander 
folgende Monate sind jedoch auch die Gerichte des Vertragsstaats zu-
ständig, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz hat, sofern es sich bei 
dem Mieter oder Pächter um eine natürliche Person handelt und weder 
die eine noch die andere Partei ihren Wohnsitz in dem Vertragsstaat 
hat, in dem die unbewegliche Sache belegen ist; 

2. für Klagen, welche die Gültigkeit, die Nichtigkeit oder die Auflösung einer 
Gesellschaft oder juristischen Person oder der Beschlüsse ihrer Organe zum 
Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet 
die Gesellschaft oder juristische Person ihren Sitz hat; 

3. für Klagen, welche die Gültigkeit von Eintragungen in öffentliche Register 
zum Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats, in dessen Hoheits-
gebiet die Register geführt werden; 
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4. für Klagen, welche die Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten, Waren-
zeichen, Mustern und Modellen sowie ähnlicher Rechte, die einer Hinter-
legung oder Registrierung bedürfen, zum Gegenstand haben, die Gerichte 
des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Hinterlegung oder Registrie-
rung beantragt oder vorgenommen worden ist oder aufgrund eines zwischen-
staatlichen Übereinkommens als vorgenommen gilt; 

5. für Verfahren, welche die Zwangsvollstreckung aus Entscheidungen zum 
Gegenstand haben, die Gerichte des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet 
die Zwangsvollstreckung durchgeführt werden soll oder durchgeführt wor-
den ist. 

6. Abschnitt: 
Vereinbarung über die Zuständigkeit 

Art. 17 
(1)  Haben die Parteien, von denen mindestens eine ihren Wohnsitz in dem Hoheits-
gebiet eines Vertragsstaats hat, vereinbart, dass ein Gericht oder die Gerichte eines 
Vertragsstaats über eine bereits entstandene Rechtsstreitigkeit oder über eine künf-
tige aus einem bestimmten Rechtsverhältnis entspringende Rechtsstreitigkeit ent-
scheiden sollen, so sind dieses Gericht oder die Gerichte dieses Staates ausschliess-
lich zuständig. Eine solche Gerichtstandsvereinbarung muss geschlossen werden 

a) schriftlich oder mündlich mit schriftlicher Bestätigung; 
b) in einer Form, welche den Gepflogenheiten entspricht, die zwischen den Par-

teien entstanden sind, oder 
c) im internationalen Handel in einer Form, die einem Handelsbrauch ent-

spricht, den die Parteien kannten oder kennen mussten und den Parteien von 
Verträgen dieser Art in dem betreffenden Geschäftszweig allgemein kennen 
und regelmässig beachten. 

Wenn eine solche Vereinbarung von Parteien geschlossen wurde, die beide ihren 
Wohnsitz nicht im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats haben, so können die Gerichte 
der anderen Vertragsstaaten nicht entscheiden, es sei denn, das vereinbarte Gericht 
oder die vereinbarten Gerichte haben sich rechtskräftig für unzuständig erklärt. 
(2)  Ist in schriftlich niedergelegten «trust»-Bedingungen bestimmt, dass über Kla-
gen gegen einen Begründer, «trustee» oder Begünstigten eines «trust» ein Gericht 
oder die Gerichte eines Vertragsstaats entscheiden sollen, so ist dieses Gericht oder 
sind diese Gerichte ausschliesslich zuständig, wenn es sich um Beziehungen zwi-
schen diesen Personen oder ihre Rechte oder Pflichten im Rahmen des «trust» han-
delt. 
(3)  Gerichtsstandsvereinbarungen und entsprechende Bestimmungen in «trust»-
Bedingungen haben keine rechtliche Wirkung, wenn sie den Vorschriften der Arti-
kel 12 oder 15 zuwiderlaufen oder wenn die Gerichte, deren Zuständigkeit abbedun-
gen wird, aufgrund des Artikels 16 ausschliesslich zuständig sind. 
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(4)  Ist eine Gerichtsstandsvereinbarung nur zugunsten einer der Parteien getroffen 
worden, so behält diese das Recht, jedes andere Gericht anzurufen, das aufgrund 
dieses Übereinkommens zuständig ist. 
(5)  Bei individuellen Arbeitsverträgen haben Gerichtsstandsvereinbarungen nur 
dann rechtliche Wirkung, wenn sie nach der Entstehung der Streitigkeit getroffen 
werden. 

Art. 18 
Sofern das Gericht eines Vertragsstaats nicht bereits nach anderen Vorschriften die-
ses Übereinkommens zuständig ist, wird es zuständig, wenn sich der Beklagte vor 
ihm auf das Verfahren einlässt. Dies gilt nicht, wenn der Beklagte sich nur einlässt, 
um den Mangel der Zuständigkeit geltend zu machen, oder wenn ein anderes Gericht 
aufgrund des Artikels 16 ausschliesslich zuständig ist. 

7. Abschnitt: 
Prüfung der Zuständigkeit und der Zulässigkeit des Verfahrens 

Art. 19 
Das Gericht eines Vertragsstaats hat sich von Amts wegen für unzuständig zu erklä-
ren, wenn es wegen einer Streitigkeit angerufen wird, für die das Gericht eines ande-
ren Vertragsstaats aufgrund des Artikels 16 ausschliesslich zuständig ist. 

Art. 20 
Lässt sich der Beklagte, der seinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertrags-
staats hat und der vor den Gerichten eines anderen Vertragsstaats verklagt wird, auf 
das Verfahren nicht ein, so hat sich das Gericht von Amts wegen für unzuständig zu 
erklären, wenn seine Zuständigkeit nicht aufgrund der Bestimmungen dieses Über-
einkommens begründet ist. 
Das Gericht hat die Entscheidung so lange auszusetzen, bis festgestellt ist, dass es 
dem Beklagten möglich war, das den Rechtsstreit einleitende Schriftstück oder ein 
gleichwertiges Schriftstück so rechtzeitig zu empfangen, dass er sich verteidigen 
konnte, oder dass alle hierzu erforderlichen Massnahmen getroffen worden sind. 
An die Stelle des vorstehenden Absatzes tritt Artikel 15 des Haager Übereinkom-
mens vom 15. November 1965 über die Zustellung gerichtlicher und aussergericht-
licher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen, wenn das den Rechts-
streit einleitende Schriftstück gemäss dem erwähnten Übereinkommen zu übermit-
teln war. 
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8. Abschnitt: 
Rechtshängigkeit und im Zusammenhang stehende Verfahren 

Art. 21 
Werden bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten Klagen wegen desselben An-
spruchs zwischen denselben Parteien anhängig gemacht, so setzt das später angeru-
fene Gericht das Verfahren von Amts wegen aus, bis die Zuständigkeit des zuerst 
angerufenen Gerichts feststeht. 
Sobald die Zuständigkeit des zuerst angerufenen Gerichts feststeht, erklärt sich das 
später angerufene Gericht zugunsten dieses Gerichts für unzuständig. 

Art. 22 
Werden bei Gerichten verschiedener Vertragsstaaten Klagen, die im Zusammenhang 
stehen, erhoben, so kann das später angerufene Gericht das Verfahren aussetzen, 
solange beide Klagen im ersten Rechtszug anhängig sind. 
Das später angerufene Gericht kann sich auf Antrag einer Partei auch für unzustän-
dig erklären, wenn die Verbindung im Zusammenhang stehender Verfahren nach 
seinem Recht zulässig ist und das zuerst angerufene Gericht für beide Klagen zu-
ständig ist. 
Klagen stehen im Sinne dieses Artikels im Zusammenhang, wenn zwischen ihnen 
eine so enge Beziehung gegeben ist, dass eine gemeinsame Verhandlung und Ent-
scheidung geboten erscheint, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren wider-
sprechende Entscheidungen ergehen könnten. 

Art. 23 
Ist für die Klage die ausschliessliche Zuständigkeit mehrerer Gerichte gegeben, so 
hat sich das zuletzt angerufene Gericht zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts 
für unzuständig zu erklären. 

9. Abschnitt: 
Einstweilige Massnahmen einschliesslich solcher, die auf eine Sicherung 
gerichtet sind 

Art. 24 
Die in dem Recht eines Vertragsstaats vorgesehenen einstweiligen Massnahmen ein-
schliesslich solcher, die auf eine Sicherung gerichtet sind, können bei den Gerichten 
dieses Staates auch dann beantragt werden, wenn für die Entscheidung in der Haupt-
sache das Gericht eines anderen Vertragsstaats aufgrund dieses Übereinkommens 
zuständig ist. 
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Titel III: 
Anerkennung und Vollstreckung 

Art. 25 
Unter «Entscheidung» im Sinne dieses Übereinkommens ist jede von einem Gericht 
eines Vertragsstaats erlassene Entscheidung zu verstehen ohne Rücksicht auf ihre 
Bezeichnung wie Urteil, Beschluss oder Vollstreckungsbefehl, einschliesslich des 
Kostenfestsetzungsbeschlusses eines Urkundsbeamten. 

1. Abschnitt: 
Anerkennung 

Art. 26 
Die in einem Vertragsstaat ergangenen Entscheidungen werden in den anderen Ver-
tragsstaaten anerkannt, ohne dass es hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf. 
Bildet die Frage, ob eine Entscheidung anzuerkennen ist, als solche den Gegenstand 
eines Streites, so kann jede Partei, welche die Anerkennung geltend macht, in dem 
Verfahren nach dem 2. und 3. Abschnitt dieses Titels die Feststellung beantragen, 
dass die Entscheidung anzuerkennen ist. 
Wird die Anerkennung in einem Rechtsstreit vor dem Gericht eines Vertragsstaats, 
dessen Entscheidung von der Anerkennung abhängt, verlangt, so kann dieses Gericht 
über die Anerkennung entscheiden. 

Art. 27 
Eine Entscheidung wird nicht anerkannt, 

1. wenn die Anerkennung der öffentlichen Ordnung des Staates, in dem sie gel-
tend gemacht wird, widersprechen würde; 

2. wenn dem Beklagten, der sich auf das Verfahren nicht eingelassen hat, das 
dieses Verfahren einleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schrift-
stück nicht ordnungsgemäss und nicht so rechtzeitig zugestellt worden ist, 
dass er sich verteidigen konnte; 

3. wenn die Entscheidung mit einer Entscheidung unvereinbar ist, die zwischen 
denselben Parteien in dem Staat, in dem die Anerkennung geltend gemacht 
wird, ergangen ist; 

4. wenn das Gericht des Ursprungsstaats bei seiner Entscheidung hinsichtlich 
einer Vorfrage, die den Personenstand, die Rechts- und Handlungsfähigkeit 
sowie die gesetzliche Vertretung einer natürlichen Person, die ehelichen Gü-
terstände oder das Gebiet des Erbrechts einschliesslich des Testamentsrechts 
betrifft, sich in Widerspruch zu einer Vorschrift des internationalen Privat-
rechts des Staates, in dem die Anerkennung geltend gemacht wird, gesetzt 
hat, es sei denn, dass die Entscheidung nicht zu einem anderen Ergebnis ge-
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führt hätte, wenn die Vorschriften des internationalen Privatrechts dieses 
Staates angewandt worden wären; 

5. wenn die Entscheidung mit einer früheren Entscheidung unvereinbar ist, die 
in einem Nichtvertragsstaat zwischen denselben Parteien in einem Rechts-
streit wegen desselben Anspruchs ergangen ist, sofern diese Entscheidung 
die notwendigen Voraussetzungen für ihre Anerkennung in dem Staat erfüllt, 
in dem die Anerkennung geltend gemacht wird. 

Art. 28 
Eine Entscheidung wird ferner nicht anerkannt, wenn die Vorschriften des 3., 4. und 
5. Abschnitts des Titels II verletzt worden sind oder wenn ein Fall des Artikels 59 
vorliegt. 
Des Weiteren kann die Anerkennung einer Entscheidung versagt werden, wenn ein 
Fall des Artikels 54b Absatz 3 bzw. des Artikels 57 Absatz 4 vorliegt. 
Das Gericht oder die Behörde des Staates, in dem die Anerkennung geltend gemacht 
wird, ist bei der Prüfung, ob eine der in den vorstehenden Absätzen angeführten 
Zuständigkeiten gegeben ist, an die tatsächlichen Feststellungen gebunden, aufgrund 
deren das Gericht des Ursprungsstaats seine Zuständigkeit angenommen hat. 
Die Zuständigkeit der Gerichte des Ursprungsstaats darf, unbeschadet der Bestim-
mungen der Absätze 1 und 2, nicht nachgeprüft werden; die Vorschriften über die 
Zuständigkeit gehören nicht zur öffentlichen Ordnung im Sinne des Artikels 27 
Nummer 1. 

Art. 29 
Die ausländische Entscheidung darf keinesfalls in der Sache selbst nachgeprüft wer-
den. 

Art. 30 
Das Gericht eines Vertragsstaats, in dem die Anerkennung einer in einem anderen 
Vertragsstaat ergangenen Entscheidung geltend gemacht wird, kann das Verfahren 
aussetzen, wenn gegen die Entscheidung ein ordentlicher Rechtsbehelf eingelegt 
worden ist. 
Das Gericht eines Vertragsstaats, vor dem die Anerkennung einer in Irland oder im 
Vereinigten Königreich ergangenen Entscheidung geltend gemacht wird, kann das 
Verfahren aussetzen, wenn die Vollstreckung der Entscheidung im Ursprungsstaat 
wegen der Einlegung eines Rechtsbehelfs einstweilen eingestellt ist. 
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2. Abschnitt: 
Vollstreckung 

Art. 31 
Die in einem Vertragsstaat ergangenen Entscheidungen, die in diesem Staat voll-
streckbar sind, werden in einem anderen Vertragsstaat vollstreckt, wenn sie dort auf 
Antrag eines Berechtigten für vollstreckbar erklärt worden sind. 
Im Vereinigten Königreich wird eine derartige Entscheidung jedoch in England und 
Wales, in Schottland oder in Nordirland vollstreckt, wenn sie auf Antrag eines 
Berechtigten zur Vollstreckung in dem betreffenden Teil des Vereinigten König-
reichs registriert worden ist. 

Art. 32 
(1)  Der Antrag ist zu richten 

– in Belgien an das «tribunal de première instance» oder an die «rechtbank van 
eerste aanleg»; 

– in Dänemark an das «byret»; 
– in der Bundesrepublik Deutschland an den Vorsitzenden einer Kammer des 

Landgerichts; 
– in Griechenland an das «μουομελεξ πρωτοδιχειο» 
– in Spanien an das «Juzgado de Primera Instancia»; 
– in Frankreich an den Präsidenten des «tribunal de grande instance»; 
– in Irland an den «High Court»; 
– in Island an das «héradsdómari»; 
– in Italien an die «corte d’appello»; 
– in Luxemburg an den Präsidenten des «tribunal d’arrondissement»; 
– in den Niederlanden an den Präsidenten der «arrondissementsrechtbank»; 
– in Norwegen an das «herredsrett» oder das «byrett» als «namsrett»; 
– in Österreich an das Landesgericht bzw. das Kreisgericht; 
– in Portugal an das «Tribunal Judicial de Círculo»; 
– in der Schweiz: 

a) für Entscheidungen, die zu einer Geldleistung verpflichten, an den 
Rechtsöffnungsrichter/juge de la mainlevée/giudice competente a pro-
nunciare sul rigetto dell’opposizione im Rahmen des Rechtsöffnungs-
verfahrens nach den Artikeln 80 und 81 des Bundesgesetzes über 
Schuldbetreibung und Konkurs3 /loi fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite/legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, 

  

3 SR 281.1 
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b) für Entscheidungen, die nicht auf Zahlung eines Geldbetrages lauten, an 
den zuständigen kantonalen Vollstreckungsrichter/juge cantonal d’exe-
quatur compétent/giudice cantonale competente a pronunciare l’exe-
quatur; 

– in Finnland an das ulosotonhaltija/överexekutor»; 
– in Schweden an das «Svea hovrätt»; 
– im Vereinigten Königreich: 

a) in England und Wales an den «High Court of Justice» oder für Ent-
scheidungen in Unterhaltssachen an den «Magistrates’Court» über den 
«Secretary of State», 

b) in Schottland an den «Court of Session» oder für Entscheidungen in 
Unterhaltssachen an den «Sheriff Court» über den «Secretary of State», 

c) in Nordirland an den «High Court of Justice» oder für Entscheidungen 
in Unterhaltssachen an den «Magistrates’Court» über den «Secretary of 
State». 

(2)  Die örtliche Zuständigkeit wird durch den Wohnsitz des Schuldners bestimmt. 
Hat dieser keinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet des Vollstreckungsstaats, so ist das 
Gericht zuständig, in dessen Bezirk die Zwangsvollstreckung durchgeführt werden 
soll. 

Art. 33 
Für die Stellung des Antrags ist das Recht des Vollstreckungsstaats massgebend. 
Der Antragsteller hat im Bezirk des angerufenen Gerichts ein Wahldomizil zu be-
gründen. Ist das Wahldomizil im Recht des Vollstreckungsstaats nicht vorgesehen, 
so hat der Antragsteller einen Zustellungsbevollmächtigten zu benennen. 
Dem Antrag sind die in den Artikeln 46 und 47 angeführten Urkunden beizufügen. 

Art. 34 
Das mit dem Antrag befasste Gericht erlässt seine Entscheidung unverzüglich, ohne 
dass der Schuldner in diesem Abschnitt des Verfahrens Gelegenheit erhält, eine 
Erklärung abzugeben. 
Der Antrag kann nur aus einem der in den Artikeln 27 und 28 angeführten Gründe 
abgelehnt werden. 
Die ausländische Entscheidung darf keinesfalls in der Sache selbst nachgeprüft wer-
den. 

Art. 35 
Die Entscheidung, die über den Antrag ergangen ist, teilt der Urkundsbeamte der 
Geschäftsstelle dem Antragsteller unverzüglich in der Form mit, die das Recht des 
Vollstreckungsstaats vorsieht. 
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Art. 36 
Wird die Zwangsvollstreckung zugelassen, so kann der Schuldner gegen die Ent-
scheidung innerhalb eines Monats nach ihrer Zustellung einen Rechtsbehelf einle-
gen. 
Hat der Schuldner seinen Wohnsitz in einem anderen Vertragsstaat als dem, in dem 
die Entscheidung über die Zulassung der Zwangsvollstreckung ergangen ist, so 
beträgt die Frist für den Rechtsbehelf zwei Monate und beginnt von dem Tage an zu 
laufen, an dem die Entscheidung dem Schuldner entweder in Person oder in seiner 
Wohnung zugestellt worden ist. Eine Verlängerung dieser Frist wegen weiter Ent-
fernung ist ausgeschlossen. 

Art. 37 
(1)  Der Rechtsbehelf wird nach den Vorschriften, die für das streitige Verfahren 
massgebend sind, eingelegt 

– in Belgien bei dem «tribunal de première instance» oder der «rechtbank van 
eerste aanleg»; 

– in Dänemark bei dem «landsret»; 
– in der Bundesrepublik Deutschland bei dem Oberlandesgericht; 
– in Griechenland bei dem «εφετειο»; 
– in Spanien bei der «Audiencia Provincial»; 
– in Frankreich bei der «cour d’appel»; 
– in Irland bei dem «High Court»; 
– in Island bei dem «héradsdómari»; 
– in Italien bei der «corte d’appello»; 
– in Luxemburg bei der «Cour supérieure de Justice» als Berufungsinstanz für 

Zivilsachen; 
– in den Niederlanden bei der «arrondissementsrechtbank»; 
– in Norwegen bei dem «lagmannsrett»; 
– in Österreich bei dem Landesgericht bzw. dem Kreisgericht; 
– in Portugal bei dem «Tribunal da Relação»; 
– in der Schweiz bei dem Kantonsgericht/tribunal cantonal/tribunale cantona-

le; 
– in Finnland bei dem «hovioikeus/hovrätt»; 
– in Schweden bei dem «Svea hovrätt»; 
– im Vereinigten Königreich: 

a) in England und Wales bei dem «High Court of Justice» oder für Ent-
scheidungen in Unterhaltssachen bei dem «Magistrates’Court», 
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b) in Schottland bei dem «Court of Session» oder für Entscheidungen in 
Unterhaltssachen bei dem «Sheriff Court», 

c) in Nordirland bei dem «High Court of Justice» oder für Entscheidungen 
in Unterhaltssachen bei dem «Magistrates’Court». 

(2)  Gegen die Entscheidung, die über den Rechtsbehelf ergangen ist, finden nur statt 
– in Belgien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg und den 

Niederlanden: die Kassationsbeschwerde; 
– in Dänemark: ein Verfahren vor dem «højesteret» mit Zustimmung des Jus-

tizministers; 
– in der Bundesrepublik Deutschland: die Rechtsbeschwerde; 
– in Irland: ein auf Rechtsfragen beschränkter Rechtsbehelf bei dem «Supreme 

Court»; 
– in Island: ein Rechtsbehelf bei dem «Hæstiréttur»; 
– in Norwegen: ein Rechtsbehelf (kjæremål oder anke) bei dem «Hoyesteretts 

Kjaeremalsutvalg» oder dem «Hoyesterett»; 
– in Österreich im Fall eines Rekursverfahrens der Revisionsrekurs und im 

Fall eines Widerspruchsverfahrens die Berufung mit der allfälligen Mög-
lichkeit einer Revision; 

– in Portugal: ein auf Rechtsfragen beschränkter Rechtsbehelf; 
– in der Schweiz: die staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht/recours 

de droit public devant le tribunal fédéral/ricorso di diritto pubblico davanti al 
tribunale federale; 

– in Finnland: ein Rechtsbehelf beim «korkein oikeus/högsta domstolen»; 
– in Schweden: ein Rechtsbehelf beim «högsta domstolen»; 
– im Vereinigten Königreich: ein einziger auf Rechtsfragen beschränkter 

Rechtsbehelf. 

Art. 38 
Das mit dem Rechtsbehelf befasste Gericht kann auf Antrag der Partei, die ihn ein-
gelegt hat, das Verfahren aussetzen, wenn gegen die Entscheidung im Ursprungs-
staat ein ordentlicher Rechtsbehelf eingelegt oder die Frist für einen solchen Rechts-
behelf noch nicht verstrichen ist; in letzterem Fall kann das Gericht eine Frist 
bestimmen, innerhalb deren der Rechtsbehelf einzulegen ist. 
Ist eine gerichtliche Entscheidung in Irland oder im Vereinigten Königreich erlassen 
worden, so gilt jeder in dem Ursprungsstaat statthafte Rechtsbehelf als ordentlicher 
Rechtsbehelf im Sinne von Absatz 1. 
Das Gericht kann auch die Zwangsvollstreckung von der Leistung einer Sicherheit, 
die es bestimmt, abhängig machen. 
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Art. 39 
Solange die in Artikel 36 vorgesehene Frist für den Rechtsbehelf läuft und solange 
über den Rechtsbehelf nicht entschieden ist, darf die Zwangsvollstreckung in das 
Vermögen des Schuldners nicht über Massnahmen zur Sicherung hinausgehen. 
Die Entscheidung, durch welche die Zwangsvollstreckung zugelassen wird, gibt die 
Befugnis, solche Massnahmen zu veranlassen. 

Art. 40 
(1)  Wird der Antrag abgelehnt, so kann der Antragsteller einen Rechtsbehelf einle-
gen 

– in Belgien bei der «cour d’appel» oder dem «hof van beroep»; 
– in Dänemark bei dem «landsret»; 
– in der Bundesrepublik Deutschland bei dem Oberlandesgericht; 
– in Griechenland bei dem«εφετειο»; 
– in Spanien bei der «Audiencia Provincial»; 
– in Frankreich bei der «cour d’appel»; 
– in Irland bei dem «High Court»; 
– in Island bei dem «héradsdómari»; 
– in Italien bei der «corte d’appello»; 
– in Luxemburg bei der «Cour supérieure de Justice» als Berufungsinstanz für 

Zivilsachen; 
– in den Niederlanden bei dem «gerechtshof»; 
– in Norwegen bei dem «lagmannsrett»; 
– in Österreich bei dem Landesgericht bzw. dem Kreisgericht; 
– in Portugal bei dem «Tribunal da Relação»; 
– in der Schweiz bei dem Kantonsgericht/tribunal cantonal/tribunale cantona-

le; 
– in Finnland bei dem «hovioikeus/hovrätt»; 
– in Schweden bei dem «Svea hovrätt»; 
– im Vereinigten Königreich: 

a) in England und Wales bei dem «High Court of Justice» oder für Ent-
scheidungen in Unterhaltssachen bei dem «Magistrates’Court», 

b) in Schottland bei dem «Court of Session» oder für Entscheidungen in 
Unterhaltssachen bei dem «Sheriff Court», 

c) in Nordirland bei dem «High Court of Justice» oder für Entscheidungen 
in Unterhaltssachen bei dem «Magistrates’Court». 
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(2)  Das mit dem Rechtsbehelf befasste Gericht hat den Schuldner zu hören. Lässt 
dieser sich auf das Verfahren nicht ein, so ist Artikel 20 Absätze 2 und 3 auch dann 
anzuwenden, wenn der Schuldner seinen Wohnsitz nicht in dem Hoheitsgebiet eines 
Vertragsstaats hat. 

Art. 41 
Gegen die Entscheidung, die über den in Artikel 40 vorgesehenen Rechtsbehelf 
ergangen ist, finden nur statt 

– in Belgien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Luxemburg und den 
Niederlanden: die Kassationsbeschwerde; 

– in Dänemark: ein Verfahren vor dem «højesteret» mit Zustimmung des Jus-
tizministers; 

– in der Bundesrepublik Deutschland: die Rechtsbeschwerde; 
– in Irland: ein auf Rechtsfragen beschränkter Rechtsbehelf bei dem «Supreme 

Court»; 
– in Island: ein Rechtsbehelf bei dem «Hæstiréttur»; 
– in Norwegen: ein Rechtsbehelf (kjæremål oder anke) bei dem «Hoyesteretts 

kjaeremalsutvalg» oder dem «Hoyesterett»; 
– in Österreich: der Revisionsrekurs; 
– in Portugal: ein auf Rechtsfragen beschränkter Rechtsbehelf; 
– in der Schweiz: die staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht/recours 

de droit public devant le tribunal fédéral/ricorso di diritto pubblico davanti al 
tribunale federale; 

– in Finnland: ein Rechtsbehelf beim «korkein oikeus/högsta domstolen»; 
– in Schweden: ein Rechtsbehelf beim «högsta domstolen»; 
– im Vereinigten Königreich: ein einziger auf Rechtsfragen beschränkter 

Rechtsbehelf. 

Art. 42 
Ist durch die ausländische Entscheidung über mehrere mit der Klage geltend ge-
machte Ansprüche erkannt und kann die Entscheidung nicht im vollen Umfang zur 
Zwangsvollstreckung zugelassen werden, so lässt das Gericht sie für einen oder 
mehrere dieser Ansprüche zu. 
Der Antragsteller kann beantragen, dass die Zwangsvollstreckung nur für einen Teil 
des Gegenstands der Verurteilung zugelassen wird. 

Art. 43 
Ausländische Entscheidungen, die auf Zahlung eines Zwangsgelds lauten, sind in 
dem Vollstreckungsstaat nur vollstreckbar, wenn die Höhe des Zwangsgelds durch 
die Gerichte des Ursprungsstaats endgültig festgesetzt ist. 
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Art. 44 
Ist dem Antragsteller im Ursprungsstaat ganz oder teilweise Prozesskostenhilfe oder 
Kosten- und Gebührenbefreiung gewährt worden, so geniesst er in dem Verfahren 
nach den Artikeln 32 bis 35 hinsichtlich der Prozesskostenhilfe und der Kosten- und 
Gebührenbefreiung die günstigste Behandlung, die das Recht des Vollstreckungs-
staats vorsieht. 
Der Antragsteller, welcher die Vollstreckung einer Entscheidung einer Verwal-
tungsbehörde begehrt, die in Dänemark oder in Island in Unterhaltssachen ergangen 
ist, kann im Vollstreckungsstaat Anspruch auf die in Absatz 1 genannten Vorteile 
erheben, wenn er eine Erklärung des dänischen oder des isländischen Justizministe-
riums darüber vorlegt, dass er die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die voll-
ständige oder teilweise Bewilligung der Prozesskostenhilfe oder für die Kosten der 
Gebührenbefreiung erfüllt. 

Art. 45 
Der Partei, die in einem Vertragsstaat eine in einem anderen Vertragsstaat ergangene 
Entscheidung vollstrecken will, darf wegen ihrer Eigenschaft als Ausländer oder 
wegen Fehlens eines inländischen Wohnsitzes oder Aufenthalts eine Sicherheitsleis-
tung oder Hinterlegung, unter welcher Bezeichnung es auch sei, nicht auferlegt 
werden. 

3. Abschnitt: 
Gemeinsame Vorschriften 

Art. 46 
Die Partei, welche die Anerkennung einer Entscheidung geltend macht oder die 
Zwangsvollstreckung betreiben will, hat vorzulegen 

1. eine Ausfertigung der Entscheidung, welche die für ihre Beweiskraft erfor-
derlichen Voraussetzungen erfüllt; 

2. bei einer im Versäumnisverfahren ergangenen Entscheidung die Urschrift 
oder eine beglaubigte Abschrift der Urkunde, aus der sich ergibt, dass das 
den Rechtsstreit einleitende Schriftstück oder ein gleichwertiges Schriftstück 
der säumigen Partei zugestellt worden ist. 

Art. 47 
Die Partei, welche die Zwangsvollstreckung betreiben will, hat ferner vorzulegen 

1. die Urkunden, aus denen sich ergibt, dass die Entscheidung nach dem Recht 
des Ursprungsstaats vollstreckbar ist und dass sie zugestellt worden ist; 

2. gegebenenfalls eine Urkunde, durch die nachgewiesen wird, dass der An-
tragsteller Prozesskostenhilfe im Ursprungsstaat erhält. 
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Art. 48 
Werden die in Artikel 46 Nummer 2 und in Artikel 47 Nummer 2 angeführten Ur-
kunden nicht vorgelegt, so kann das Gericht eine Frist bestimmen, innerhalb deren 
die Urkunden vorzulegen sind, oder sich mit gleichwertigen Urkunden begnügen 
oder von der Vorlage der Urkunden befreien, wenn es eine weitere Klärung nicht für 
erforderlich hält. 
Auf Verlangen des Gerichts ist eine Übersetzung der Urkunden vorzulegen; die 
Übersetzung ist von einer hierzu in einem der Vertragsstaaten befugten Person zu 
beglaubigen. 

Art. 49 
Die in den Artikeln 46, 47 und in Artikel 48 Absatz 2 angeführten Urkunden sowie 
die Urkunde über die Prozessvollmacht, falls eine solche erteilt wird, bedürfen 
weder der Legalisation noch einer ähnlichen Förmlichkeit. 

Titel IV: 
Öffentliche Urkunden und Prozessvergleiche 

Art. 50 
Öffentliche Urkunden, die in einem Vertragsstaat aufgenommen und vollstreckbar 
sind, werden in einem anderen Vertragsstaat auf Antrag in den Verfahren nach den 
Artikeln 31 ff. für vollstreckbar erklärt. Der Antrag kann nur abgelehnt werden, 
wenn die Zwangsvollstreckung aus der Urkunde der öffentlichen Ordnung des Voll-
streckungsstaats widersprechen würde. 
Die vorgelegte Urkunde muss die Voraussetzungen für ihre Beweiskraft erfüllen, die 
in dem Staat, in dem sie aufgenommen wurde, erforderlich sind. 
Die Vorschriften des 3. Abschnittes des Titels III sind sinngemäss anzuwenden. 

Art. 51 
Vergleiche, die vor einem Richter im Laufe eines Verfahrens abgeschlossen und in 
dem Staat, in dem sie errichtet wurden, vollstreckbar sind, werden in dem Voll-
streckungsstaat unter denselben Bedingungen wie öffentliche Urkunden vollstreckt. 

Titel V: 
Allgemeine Vorschriften 

Art. 52 
Ist zu entscheiden, ob eine Partei im Hoheitsgebiet des Vertragsstaats, dessen Ge-
richte angerufen sind, einen Wohnsitz hat, so wendet das Gericht sein Recht an. 



Gerichtliche Zuständigkeit. Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen 

23 

0.275.11 

Hat eine Partei keinen Wohnsitz in dem Staat, dessen Gerichte angerufen sind, so 
wendet das Gericht, wenn es zu entscheiden hat, ob die Partei einen Wohnsitz in 
einem anderen Vertragsstaat hat, das Recht dieses Staates an. 

Art. 53 
Der Sitz von Gesellschaften und juristischen Personen steht für die Anwendung die-
ses Übereinkommens dem Wohnsitz gleich. Jedoch hat das Gericht bei der Ent-
scheidung darüber, wo der Sitz sich befindet, die Vorschriften seines internationalen 
Privatrechts anzuwenden. 
Um zu bestimmen, ob ein «trust» seinen Sitz in dem Vertragsstaat hat, bei dessen 
Gerichten die Klage anhängig ist, wendet das Gericht sein internationales Privatrecht 
an. 

Titel VI: 
Übergangsvorschriften 

Art. 54 
Die Vorschriften dieses Übereinkommens sind nur auf solche Klagen und öffent-
lichen Urkunden anzuwenden, die erhoben oder aufgenommen worden sind, nach-
dem dieses Übereinkommen im Ursprungsstaat und, wenn die Anerkennung oder 
Vollstreckung einer Entscheidung oder Urkunde geltend gemacht wird, im ersuchten 
Staat in Kraft getreten ist. 
Entscheidungen, die nach dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens zwischen dem 
Ursprungsstaat und dem ersuchten Staat aufgrund einer vor diesem Inkrafttreten 
erhobenen Klage ergangen sind, werden nach Massgabe des Titels III anerkannt und 
zur Zwangsvollstreckung zugelassen, vorausgesetzt, dass das Gericht aufgrund von 
Vorschriften zuständig war, die mit den Zuständigkeitsvorschriften des Titels II oder 
eines Abkommens übereinstimmen, das im Zeitpunkt der Klageerhebung zwischen 
dem Ursprungsstaat und dem Staat, in dem die Entscheidung geltend gemacht wird, 
in Kraft war. 
Ist zwischen den Parteien eines Rechtsstreits über einen Vertrag bereits vor Inkraft-
treten dieses Übereinkommens eine schriftliche Vereinbarung getroffen worden, auf 
diesen Vertrag die Rechtsvorschriften Irlands oder eines Teils des Vereinigten 
Königreichs anzuwenden, so sind die Gerichte in Irland oder in diesem Teil des 
Vereinigten Königreichs weiterhin befugt, über diesen Streitfall zu entscheiden. 

Art. 54a 
Während einer Zeit von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens 
bestimmt sich für Dänemark, Griechenland, Irland, Island, Norwegen, Finnland und 
Schweden die Zuständigkeit in Seerechtssachen in jedem dieser Staaten neben den 
Vorschriften des Titels II auch nach den in den folgenden Nummern 1 bis 7 aufge-
führten Vorschriften. Diese Vorschriften werden von dem Zeitpunkt an in diesen 
Staaten nicht mehr angewandt, zu dem für diese Staaten das in Brüssel am 10. Mai 
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19524 unterzeichnete Internationale Übereinkommen zur Vereinheitlichung von 
Regeln über den Arrest in Seeschiffe in Kraft tritt. 

1. Eine Person, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, 
kann vor den Gerichten eines der oben genannten Staaten wegen einer See-
forderung verklagt werden, wenn das Schiff, auf welches sich die Seeforde-
rung bezieht, oder ein anderes Schiff im Eigentum dieser Person in einem 
gerichtsförmlichen Verfahren innerhalb des Hoheitsgebiets des letzteren 
Staates zur Sicherung der Forderung mit Arrest belegt worden ist oder dort 
mit Arrest hätte belegt werden können, jedoch dafür eine Bürgschaft oder 
eine andere Sicherheit geleistet worden ist, 
a) wenn der Gläubiger seinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet dieses Staa-

tes hat; 
b) wenn die Seeforderung in diesem Staat entstanden ist; 
c) wenn die Seeforderung im Verlauf der Reise entstanden ist, während 

deren der Arrest vollzogen worden ist oder hätte vollzogen werden 
können; 

d) wenn die Seeforderung auf einem Zusammenstoss oder auf einem 
Schaden beruht, den ein Schiff einem anderen Schiff oder Gütern oder 
Personen an Bord eines der Schiffe entweder durch die Ausführung o-
der Nichtausführung eines Manövers oder durch die Nichtbeachtung 
von Vorschriften zugefügt hat; 

e) wenn die Seeforderung auf Hilfeleistung oder Bergung beruht oder 
f) wenn die Seeforderung durch eine Schiffshypothek oder ein sonstiges 

vertragliches Pfandrecht an dem Schiff gesichert ist, das mit Arrest be-
legt wurde. 

2. Ein Gläubiger kann sowohl das Schiff, auf das sich die Seeforderung be-
zieht, als auch jedes andere Schiff, das demjenigen gehört, der im Zeitpunkt 
des Entstehens der Seeforderung Eigentümer jenes Schiffes war, mit Arrest 
belegen lassen. Jedoch kann nur das Schiff, auf das sich die Seeforderung 
bezieht, wegen einer der in Nummer 5 Buchstaben o, p oder q aufgeführten 
Ansprüche und Rechte mit Arrest belegt werden. 

3. Schiffe gelten als demselben Eigentümer gehörend, wenn alle Eigentums-
anteile derselben Person oder denselben Personen zustehen. 

4. Ist bei der Überlassung des Gebrauchs eines Schiffes die Schiffsführung dem 
Ausrüster unterstellt und schuldet dieser allein eine dieses Schiff betreffende 
Seeforderung, so kann der Gläubiger dieses Schiff oder jedes andere dem 
Ausrüster gehörende Schiff mit Arrest belegen lassen; jedoch kann kein an-
deres Schiff des Schiffseigners aufgrund derselben Seeforderung mit Arrest 
belegt werden. Entsprechendes gilt in allen Fällen, in denen eine andere Per-
son als der Schiffseigner Schuldner einer Seeforderung ist. 

  

4 SR 0.747.323.1 
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5. «Seeforderung» bezeichnet ein Recht oder einen Anspruch, die aus einem 
oder mehreren der folgenden Entstehungsgründe geltend gemacht werden: 
a) Schäden, die durch ein Schiff durch Zusammenstoss oder in anderer 

Weise verursacht sind; 
b) Tod oder Gesundheitsschäden, die durch ein Schiff verursacht sind oder 

die auf den Betrieb eines Schiffes zurückgehen; 
c) Bergung und Hilfeleistung; 
d) nach Massgabe einer Chartepartie oder auf andere Weise abgeschlosse-

ne Nutzungs- oder Mietverträge über ein Schiff; 
e) nach Massgabe einer Chartepartie oder eines Konnossements oder auf 

andere Weise abgeschlossene Verträge über die Beförderung von Gü-
tern mit einem Schiff; 

f) Verlust oder Beschädigung von zu Schiff beförderten Gütern ein-
schliesslich des Gepäcks; 

g) grosse Haverei; 
h) Bodmerei; 
i) Schleppdienste; 
j) Lotsendienste; 
k) Lieferung von Gütern oder Ausrüstungsgegenständen an ein Schiff, 

gleichviel an welchem Ort, im Hinblick auf seinen Einsatz oder seine 
Instandhaltung; 

l) Bau, Reparatur oder Ausrüstung eines Schiffes sowie Hafenabgaben; 
m) Gehalt oder Heuer der Kapitäne, Schiffsoffiziere und Besatzungsmit-

glieder; 
n) Auslagen des Kapitäns und der Ablader, Befrachter und Beauftragten 

für Rechnung des Schiffes oder seines Eigentümers; 
o) Streitigkeiten über das Eigentum an einem Schiff; 
p) Streitigkeiten zwischen Miteigentümern eines Schiffes über das Eigen-

tum, den Besitz, den Einsatz oder die Erträgnisse dieses Schiffes; 
q) Schiffshypotheken und sonstige vertragliche Pfandrechte an einem 

Schiff. 
6. In Dänemark ist als «Arrest» für die in Nummer 5 Buchstaben o und p ge-

nannten Seeforderungen der «forbud» anzusehen, soweit hinsichtlich einer 
solchen Seeforderung nur ein «forbud» nach den §§ 646 bis 653 der Zivil-
prozessordnung (lov om rettens pleje) zulässig ist. 

7. In Island ist als «Arrest» für die in Nummer 5 Buchstaben o und p genannten 
Seeforderungen der «lögbann» anzusehen, soweit hinsichtlich einer solchen 
Seeforderung nur ein «lögbann» nach Kapitel III des Gesetzes über Arrest 
und gerichtliche Verfügungen (lög um kyrrsetningu og lögbann) zulässig ist. 
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Titel VII: 
Verhältnis zum Brüsseler Übereinkommen und zu anderen Abkommen 

Art. 54b 
(1)  Dieses Übereinkommen lässt die Anwendung des am 27. September 1968 in 
Brüssel unterzeichneten Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und 
die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen und des 
am 3. Juni 1971 in Luxemburg unterzeichneten Protokolls über die Auslegung des 
genannten Übereinkommens durch den Gerichtshof in der Fassung der Überein-
kommen, mit denen die neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften 
jenem Übereinkommen und dessen Protokoll beigetreten sind, durch die Mitglied-
staaten der Europäischen Gemeinschaften unberührt. Das genannte Übereinkommen 
und dessen Protokoll zusammen werden nachstehend als «Brüsseler Übereinkom-
men» bezeichnet. 
(2)  Dieses Übereinkommen wird jedoch in jedem Fall angewandt 

a) in Fragen der gerichtlichen Zuständigkeit, wenn der Beklagte seinen Wohn-
sitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates hat, der nicht Mitglied der 
Europäischen Gemeinschaften ist, oder wenn die Gerichte eines solchen 
Vertragsstaates nach den Artikeln 16 oder 17 zuständig sind; 

b) bei Rechtshängigkeit oder im Zusammenhang stehenden Verfahren im Sinne 
der Artikel 21 und 22, wenn Verfahren in einem den Europäischen Gemein-
schaften nicht angehörenden und in einem den Europäischen Gemein-
schaften angehörenden Vertragsstaat anhängig gemacht werden; 

c) in Fragen der Anerkennung und Vollstreckung, wenn entweder der Ur-
sprungsstaat oder der ersuchte Staat nicht Mitglied der Europäischen Ge-
meinschaften ist. 

(3)  Ausser aus den in Titel III vorgesehenen Gründen kann die Anerkennung oder 
Vollstreckung versagt werden, wenn sich der der Entscheidung zugrunde liegende 
Zuständigkeitsgrund von demjenigen unterscheidet, der sich aus diesem Überein-
kommen ergibt, und wenn die Anerkennung oder Vollstreckung gegen eine Partei 
geltend gemacht wird, die ihren Wohnsitz in einem nicht den Europäischen Gemein-
schaften angehörenden Vertragsstaat hat, es sei denn, dass die Entscheidung ander-
weitig nach dem Recht des ersuchten Staates anerkannt oder vollstreckt werden 
kann. 

Art. 55 
Dieses Übereinkommen ersetzt unbeschadet der Vorschriften des Artikels 54 Ab-
satz 2 und des Artikels 56 die nachstehenden zwischen zwei oder mehr Vertragsstaa-
ten geschlossenen Abkommen: 
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– das am 15. Juni 18695 in Paris unterzeichnete französisch-schweizerische 
Abkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung ge-
richtlicher Urteile in Zivilsachen; 

– den am 19. November 18966 in Madrid unterzeichneten spanisch-
schweizerischen Vertrag über die gegenseitige Vollstreckung gerichtlicher 
Urteile und Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen; 

– das am 2. November 19297 in Bern unterzeichnete deutsch-schweizerische 
Abkommen über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von ge-
richtlichen Entscheidungen und Schiedssprüchen; 

– das am 16. März 1932 in Kopenhagen unterzeichnete Übereinkommen zwi-
schen Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden über die Aner-
kennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen; 

– das am 3. Januar 19338 in Rom unterzeichnete italienisch-schweizerische 
Abkommen über die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Ent-
scheidungen; 

– das am 15. Januar 19369 in Stockholm unterzeichnete schwedisch-
schweizerische Abkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von 
gerichtlichen Entscheidungen und Schiedssprüchen; 

– das am 25. Oktober 1957 in Wien unterzeichnete belgisch-österreichische 
Abkommen über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von ge-
richtlichen Entscheidungen und öffentlichen Urkunden betreffend Unter-
haltsverpflichtungen; 

– das am 29. April 195910 in Bern unterzeichnete belgisch-schweizerische Ab-
kommen über die Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen Ent-
scheidungen und Schiedssprüchen; 

– den am 6. Juni 1959 in Wien unterzeichneten deutsch-österreichischen Ver-
trag über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen 
Entscheidungen, Vergleichen und öffentlichen Urkunden in Zivil- und Han-
delssachen; 

– das am 16. Juni 1959 in Wien unterzeichnete belgisch-österreichische Ab-
kommen über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gericht-
lichen Entscheidungen, Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden auf dem 
Gebiet des Zivil- und Handelsrechtes; 

– den am 16. Dezember 196011 in Bern unterzeichneten österreichisch-
schweizerischen Vertrag über die Anerkennung und Vollstreckung gericht-
licher Entscheidungen; 

  

5 [BS 12 347; AS 1989 1775. AS 1992 200] 
6 SR 0.276.193.321 
7 SR 0.276.191.361 
8 SR 0.276.194.541 
9 SR 0.276.197.141 
10 SR 0.276.191.721 
11 SR 0.276.191.632 



Zivilrechtspflege 

28 

0.275.11 

– das am 12. Juni 1961 in London unterzeichnete britisch-norwegische Ab-
kommen über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung gericht-
licher Entscheidungen in Zivilsachen; 

– den am 14. Juli 1961 in Wien unterzeichneten britisch-österreichischen Ver-
trag über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen und das am 6. März 1970 in 
London unterzeichnete Protokoll zur Abänderung dieses Vertrags; 

– das am 6. Februar 1963 in Den Haag unterzeichnete niederländisch-
österreichische Abkommen über die gegenseitige Anerkennung und Voll-
streckung von gerichtlichen Entscheidungen und öffentlichen Urkunden auf 
dem Gebiet des Zivil- und Handelsrechts; 

– das am 15. Juli 1966 in Wien unterzeichnete französisch-österreichische Ab-
kommen über die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen 
Entscheidungen und öffentlichen Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und 
Handelsrechtes; 

– das am 29. Juli 1971 in Luxemburg unterzeichnete luxemburgisch-
österreichische Abkommen über die Anerkennung und die Vollstreckung 
von gerichtlichen Entscheidungen und öffentlichen Urkunden auf dem Ge-
biet des Zivil- und Handelsrechtes; 

– das am 16. November 1971 in Rom unterzeichnete italienisch-öster-
reichische Abkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von ge-
richtlichen Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, von gerichtlichen 
Vergleichen und von Notariatsakten; 

– den am 17. Juni 1977 in Oslo unterzeichneten deutsch-norwegischen Vertrag 
über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Ent-
scheidungen und anderer Schuldtitel in Zivil- und Handelssachen; 

– das am 11. Oktober 1977 in Kopenhagen unterzeichnete Übereinkommen 
zwischen Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden über die 
Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil-
sachen; 

– das am 16. September 1982 in Stockholm unterzeichnete österreichisch-
schwedische Abkommen über die Anerkennung und die Vollstreckung von 
Entscheidungen in Zivilsachen; 

– das am 17. Februar 1984 in Wien unterzeichnete österreichisch-spanische 
Abkommen über die Anerkennung und die Vollstreckung von gerichtlichen 
Entscheidungen, Vergleichen und vollstreckbaren öffentlichen Urkunden in 
Zivil- und Handelssachen; 

– das am 21. Mai 1984 in Wien unterzeichnete norwegisch-österreichische 
Abkommen über die Anerkennung und die Vollstreckung von Entscheidun-
gen in Zivilsachen und 

– das am 17. November 1986 in Wien unterzeichnete finnisch-österreichische 
Abkommen über die Anerkennung und die Vollstreckung von Entscheidun-
gen in Zivilsachen. 
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Art. 56 
Die in Artikel 55 angeführten Abkommen und Verträge behalten ihre Wirksamkeit 
für die Rechtsgebiete, auf die dieses Übereinkommen nicht anzuwenden ist. 
Sie bleiben auch weiterhin für die Entscheidungen und die öffentlichen Urkunden 
wirksam, die vor Inkrafttreten dieses Übereinkommens ergangen oder aufgenommen 
sind. 

Art. 57 
(1)  Dieses Übereinkommen lässt Übereinkommen unberührt, denen die Vertrags-
staaten angehören oder angehören werden und die für besondere Rechtsgebiete die 
gerichtliche Zuständigkeit, die Anerkennung oder die Vollstreckung von Entschei-
dungen regeln. 
(2)  Dieses Übereinkommen schliesst nicht aus, dass ein Gericht eines Vertrags-
staats, der Vertragspartei eines Übereinkommens nach Absatz 1 ist, seine Zuständig-
keit auf ein solches Übereinkommen stützt, und zwar auch dann, wenn der Beklagte 
seinen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, der nicht Vertrags-
partei eines solchen Übereinkommens ist. In jedem Fall wendet dieses Gericht 
Artikel 20 an. 
(3)  Entscheidungen, die in einem Vertragsstaat von einem Gericht erlassen worden 
sind, das seine Zuständigkeit auf ein in Absatz 1 bezeichnetes Übereinkommen 
gestützt hat, werden in den anderen Vertragsstaaten nach Titel III anerkannt und 
vollstreckt. 
(4)  Ausser aus den in Titel III vorgesehenen Gründen kann die Anerkennung oder 
Vollstreckung versagt werden, wenn der ersuchte Staat nicht Vertragspartei eines in 
Absatz 1 bezeichneten Übereinkommens ist und wenn die Person, gegen die die 
Anerkennung oder Vollstreckung geltend gemacht wird, ihren Wohnsitz in diesem 
Staat hat, es sei denn, dass die Entscheidung nach einer anderen Rechtsvorschrift des 
ersuchten Staates anerkannt oder vollstreckt werden kann. 
(5)  Sind der Ursprungsstaat und der ersuchte Staat Vertragsparteien eines in Absatz 
1 bezeichneten Übereinkommens, welches die Voraussetzungen für die Anerken-
nung und Vollstreckung von Entscheidungen regelt, so gelten diese Voraussetzun-
gen. In jedem Fall können die Bestimmungen des vorliegenden Übereinkommens 
über das Verfahren zur Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen ange-
wandt werden. 

Art. 58 
(Gegenstandslos) 

Art. 59 
Dieses Übereinkommen hindert einen Vertragsstaat nicht, sich gegenüber einem 
dritten Staat im Rahmen eines Abkommens über die Anerkennung und Voll-
streckung von Urteilen zu verpflichten, Entscheidungen der Gerichte eines anderen 
Vertragsstaats gegen Beklagte, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
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dem Hoheitsgebiet des dritten Staates haben, nicht anzuerkennen, wenn die Ent-
scheidungen in den Fällen des Artikels 4 nur in einem der in Artikel 3 Absatz 2 
angeführten Gerichtsstände ergehen können. 
Kein Vertragsstaat kann sich jedoch gegenüber einem dritten Staat verpflichten, eine 
Entscheidung nicht anzuerkennen, die in einem anderen Vertragsstaat durch ein 
Gericht gefällt wurde, dessen Zuständigkeit auf das Vorhandensein von Vermögens-
werten des Beklagten in diesem Staat oder die Beschlagnahme von dort vorhande-
nem Vermögen durch den Kläger gegründet ist, 

1. wenn die Klage erhoben wird, um Eigentums- oder Inhaberrechte hinsicht-
lich dieses Vermögens festzustellen oder anzumelden oder um Verfügungs-
gewalt darüber zu erhalten, oder wenn die Klage sich aus einer anderen 
Streitsache im Zusammenhang mit diesem Vermögen ergibt, oder 

2. wenn das Vermögen die Sicherheit für einen Anspruch darstellt, der Gegen-
stand des Verfahrens ist. 

Titel VIII: 
Schlussbestimmungen 

Art. 60 
Vertragsparteien dieses Übereinkommens können sein 

a) die Staaten, die in dem Zeitpunkt, zu dem das Übereinkommen zur Unter-
zeichnung aufgelegt wird, Mitglieder der Europäischen Gemeinschaften oder 
der Europäischen Freihandelsassoziation sind; 

b) die Staaten, die nach diesem Zeitpunkt Mitglieder der Europäischen Ge-
meinschaften oder der Europäischen Freihandelsassoziation werden; 

c) die Staaten, die nach Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe b zum Beitritt eingela-
den werden. 

Art. 61 
(1)  Dieses Übereinkommen liegt für die Staaten, die Mitglieder der Europäischen 
Gemeinschaften oder der Europäischen Freihandelsassoziation sind, zur Unterzeich-
nung auf. 
(2)  Das Übereinkommen bedarf der Ratifikation durch die Unterzeichnerstaaten. 
Die Ratifikationsurkunden werden beim Schweizerischen Bundesrat hinterlegt. 
(3)  Das Übereinkommen tritt am ersten Tag des dritten Monats in Kraft, der auf den 
Tag folgt, an dem zwei Staaten, von denen einer Mitglied der Europäischen Gemein-
schaften und der andere Mitglied der Europäischen Freihandelsassoziation ist, ihre 
Ratifikationsurkunden hinterlegt haben. 
(4)  Für jeden anderen Unterzeichnerstaat tritt das Übereinkommen am ersten Tag 
des dritten Monats in Kraft, der auf die Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde 
folgt. 
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Art. 62 
(1)  Dem Übereinkommen können nach seinem Inkrafttreten beitreten 

a) die in Artikel 60 Buchstabe b bezeichneten Staaten; 
b) andere Staaten, die auf ein an den Depositarstaat gerichtetes Ersuchen eines 

Vertragsstaates hin zum Beitritt eingeladen worden sind. Der Depositarstaat 
lädt den betreffenden Staat zum Beitritt nur ein, wenn ihm nach Übermitt-
lung des Inhalts der Mitteilungen, die der betreffende Staat nach Artikel 63 
zu machen beabsichtigt, die Zustimmung aller Unterzeichnerstaaten sowie 
aller in Artikel 60 Buchstaben a und b bezeichneten Vertragsstaaten vorliegt. 

(2)  Wünscht ein beitretender Staat Erklärungen im Sinne des Protokolls Nr. 1 abzu-
geben, so werden zu diesem Zweck Verhandlungen aufgenommen. Eine Verhand-
lungskonferenz wird durch den Schweizerischen Bundesrat einberufen. 
(3)  Für jeden beitretenden Staat tritt das Übereinkommen am ersten Tag des dritten 
Monats in Kraft, der auf die Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde folgt. 
(4)  Für einen in Absatz 1 Buchstaben a oder b bezeichneten Staat tritt das Überein-
kommen jedoch nur im Verhältnis zu den Vertragsstaaten in Kraft, die vor dem 
ersten Tag des dritten Monats, der auf die Hinterlegung der Beitrittsurkunde folgt, 
keine Einwände gegen den Beitritt erhoben haben. 

Art. 63 
Jeder beitretende Staat hat bei der Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde die für die 
Anwendung der Artikel 3, 32, 37, 40, 41 und 55 dieses Übereinkommens erforder-
lichen Mitteilungen zu machen und gegebenenfalls die bei den Verhandlungen über 
das Protokoll Nr. 1 festgelegten Erklärungen abzugeben. 

Art. 64 
(1)  Dieses Übereinkommen wird zunächst für die Dauer von fünf Jahren geschlos-
sen, gerechnet von seinem Inkrafttreten nach Artikel 61 Absatz 3; dies gilt auch für 
die Staaten, die das Übereinkommen später ratifizieren oder ihm später beitreten. 
(2)  Nach Ablauf des anfänglichen Zeitraums von fünf Jahren verlängert sich das 
Übereinkommen stillschweigend um jeweils ein Jahr. 
(3)  Nach Ablauf des anfänglichen Zeitraums von fünf Jahren kann jeder Vertrags-
staat das Übereinkommen jederzeit durch eine an den Schweizerischen Bundesrat 
gerichtete Notifikation kündigen. 
(4)  Die Kündigung wird am Ende des Kalenderjahres wirksam, das auf einen Zeit-
raum von sechs Monaten folgt, gerechnet vom Eingang ihrer Notifikation beim 
Schweizerischen Bundesrat. 
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Art. 65 
Diesem Übereinkommen sind beigefügt: 

– ein Protokoll Nr. 1 über bestimmte Zuständigkeits-, Verfahrens- und Voll-
streckungsfragen; 

– ein Protokoll Nr. 2 über die einheitliche Auslegung des Übereinkommens; 
– ein Protokoll Nr. 3 über die Anwendung von Artikel 57. 

Diese Protokolle sind Bestandteil des Übereinkommens. 

Art. 66 
Jeder Vertragsstaat kann eine Revision dieses Übereinkommens beantragen. Zu die-
sem Zweck beruft der Schweizerische Bundesrat innerhalb von sechs Monaten nach 
Beantragung der Revision eine Revisionskonferenz ein. 

Art. 67 
Der Schweizerische Bundesrat notifiziert den Staaten, die auf der diplomatischen 
Konferenz von Lugano vertreten waren, und den Staaten, die dem Übereinkommen 
später beigetreten sind, 

a) die Hinterlegung jeder Ratifikations- oder Beitrittsurkunde; 
b) den Tag, an dem dieses Übereinkommen für die Vertragsstaaten in Kraft 

tritt; 
c) die nach Artikel 64 eingegangenen Kündigungen; 
d) die nach Artikel I a des Protokolls Nr. 1 eingegangenen Erklärungen; 
e) die nach Artikel Ib des Protokolls Nr. 1 eingegangenen Erklärungen; 
f) die nach Artikel IV des Protokolls Nr. 1 eingegangenen Erklärungen; 
g) die Mitteilungen nach Artikel VI des Protokolls Nr. 1. 

Art. 68 
Dieses Übereinkommen ist in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, 
finnischer, französischer, griechischer, irischer, isländischer, italienischer, nieder-
ländischer, norwegischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache 
abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist; es wird im Archiv 
des Schweizerischen Bundesrates hinterlegt, der den Regierungen der Staaten, die 
auf der diplomatischen Konferenz von Lugano vertreten waren, und jedem beitre-
tenden Staat eine beglaubigte Abschrift übermittelt. 
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Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift 
unter dieses Übereinkommen gesetzt. 

Geschehen zu Lugano am sechzehnten September neunzehnhundertachtundachtzig. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Protokoll Nr. 1  
über bestimmte Zuständigkeits-, Verfahrens- und  
Vollstreckungsfragen 

 
Die hohen Vertragsparteien 
haben nachstehende Bestimmungen vereinbart, die dem Übereinkommen beigefügt 
werden: 

Art. I 
Jede Person, die ihren Wohnsitz in Luxemburg hat und vor dem Gericht eines ande-
ren Vertragsstaats aufgrund des Artikels 5 Nummer 1 verklagt wird, kann die Unzu-
ständigkeit dieses Gerichts geltend machen. Lässt sich der Beklagte auf das Verfah-
ren nicht ein, so erklärt sich das Gericht von Amts wegen für unzuständig. 
Jede Gerichtsstandsvereinbarung im Sinne des Artikels 17 ist für eine Person, die 
ihren Wohnsitz in Luxemburg hat, nur dann wirksam, wenn diese sie ausdrücklich 
und besonders angenommen hat. 

Art. Ia 
(1)  Die Schweizerische Eidgenossenschaft behält sich das Recht vor, bei der Hin-
terlegung der Ratifikationsurkunde zu erklären, dass eine in einem anderen Ver-
tragsstaat ergangene Entscheidung in der Schweiz nicht anerkannt oder vollstreckt 
wird, wenn 

a) die Zuständigkeit des Gerichts, das die Entscheidung erlassen hat, sich nur 
auf Artikel 5 Nummer 1 des Übereinkommens stützt; 

b) der Beklagte zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens seinen Wohnsitz 
in der Schweiz hatte; im Sinne dieses Artikels hat eine Gesellschaft oder ju-
ristische Person ihren Sitz in der Schweiz, wenn ihr statutarischer Sitz und 
der tatsächliche Mittelpunkt ihrer Tätigkeit in der Schweiz liegen und 

c) der Beklagte gegen die Anerkennung oder die Vollstreckung der Entschei-
dung in der Schweiz Einspruch erhebt, sofern er nicht auf den Schutz der in 
diesem Absatz vorgesehenen Erklärung verzichtet hat. 

(2)  Dieser Vorbehalt ist nicht anzuwenden, soweit in dem Zeitpunkt, zu dem die 
Anerkennung oder Vollstreckung beantragt wird, eine Änderung von Artikel 59 der 
Schweizerischen Bundesverfassung12 stattgefunden hat. Der Schweizerische Bun-
desrat teilt solche Änderungen den Unterzeichnerstaaten und den beitretenden Staa-
ten mit. 

  

12  [BS 1 3]. Der genannten Bestimmungen entspricht heute Art. 30 der BV vom 18. April 
1999 (SR 101). 
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(3)  Dieser Vorbehalt wird am 31. Dezember 1999 unwirksam. Er kann jederzeit 
zurückgezogen werden. 

Art. Ib 
Jeder Vertragsstaat kann sich durch eine bei der Hinterlegung seiner Ratifikations- 
oder Beitrittsurkunde abgegebene Erklärung unbeschadet der Bestimmungen des 
Artikels 28 das Recht vorbehalten, in anderen Vertragsstaaten ergangene Entschei-
dungen nicht anzuerkennen und zu vollstrecken, wenn die Zuständigkeit des Ge-
richts des Ursprungstaats nach Artikel 16 Nummer 1 Buchstabe b ausschliesslich 
dadurch begründet ist, dass der Beklagte seinen Wohnsitz in dem Ursprungsstaat hat 
und die unbewegliche Sache in dem Hoheitsgebiet des Staates belegen ist, der den 
Vorbehalt angebracht hat. 

Art. II 
Unbeschadet günstigerer innerstaatlicher Vorschriften können Personen, die ihren 
Wohnsitz in einem Vertragsstaat haben und die vor den Strafgerichten eines anderen 
Vertragsstaats, dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, wegen einer fahrlässig 
begangenen Straftat verfolgt werden, sich von hierzu befugten Personen verteidigen 
lassen, selbst wenn sie persönlich nicht erscheinen. 
Das Gericht kann jedoch das persönliche Erscheinen anordnen; wird diese Anord-
nung nicht befolgt, so braucht die Entscheidung, die über den Anspruch aus einem 
Rechtsverhältnis des Zivilrechts ergangen ist, ohne dass sich der Angeklagte vertei-
digen konnte, in den anderen Vertragsstaaten weder anerkannt noch vollstreckt zu 
werden. 

Art. III 
In dem Vollstreckungsstaat dürfen in dem Verfahren auf Erteilung der Voll-
streckungsklausel keine nach dem Streitwert abgestuften Stempelabgaben oder 
Gebühren erhoben werden. 

Art. IV 
Gerichtliche und aussergerichtliche Schriftstücke, die in einem Vertragsstaat ausge-
fertigt sind und einer in dem Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaats befindlichen 
Person zugestellt werden sollen, werden nach den zwischen den Vertragsstaaten 
geltenden Übereinkommen oder Vereinbarungen übermittelt. 
Sofern der Staat, in dessen Hoheitsgebiet die Zustellung bewirkt werden soll, nicht 
durch eine Erklärung, die an den Schweizerischen Bundesrat zu richten ist, wider-
sprochen hat, können diese Schriftstücke auch von den gerichtlichen Amtspersonen 
des Staates, in dem sie angefertigt worden sind, unmittelbar den gerichtlichen Amts-
personen des Staates übersandt werden, in dessen Hoheitsgebiet sich die Person 
befindet, für welche das Schriftstück bestimmt ist. In diesem Fall übersendet die 
gerichtliche Amtsperson des Ursprungsstaats eine Abschrift des Schriftstücks der 
gerichtlichen Amtsperson des ersuchten Staates, die für die Übermittlung an den 
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Empfänger zuständig ist. Diese Übermittlung wird in den Formen vorgenommen, die 
das Recht des ersuchten Staates vorsieht. Sie wird durch ein Zeugnis festgestellt, das 
der gerichtlichen Amtsperson des Ursprungsstaats unmittelbar zugesandt wird. 

Art. V 
Die in Artikel 6 Nummer 2 und Artikel 10 für eine Gewährleistungs- oder Interven-
tionsklage vorgesehene Zuständigkeit kann in der Bundesrepublik Deutschland, in 
Spanien, in Österreich und in der Schweiz nicht geltend gemacht werden. Jede Per-
son, die ihren Wohnsitz in einem anderen Vertragsstaat hat, kann vor Gericht gela-
den werden 

– in der Bundesrepublik Deutschland nach den §§ 68 und 72 bis 74 der Zivil-
prozessordnung, die für die Streitverkündung gelten; 

– in Spanien nach Artikel 1482 des Zivilgesetzbuches; 
– in Österreich nach § 21 der Zivilprozessordnung, der für die Streitverkündi-

gung gilt; 
– in der Schweiz nach den einschlägigen Vorschriften der kantonalen Zivilpro-

zessordnungen über die Streitverkündung (litis denuntiatio). 
Entscheidungen, die in den anderen Vertragsstaaten aufgrund des Artikels 6 Num-
mer 2 und des Artikels 10 ergangen sind, werden in der Bundesrepublik Deutsch-
land, in Spanien, in Österreich und in der Schweiz nach Titel III anerkannt und voll-
streckt. Die Wirkungen, welche die in diesen Staaten ergangenen Entscheidungen 
nach Absatz 1 gegenüber Dritten haben, werden auch in den anderen Vertragsstaaten 
anerkannt. 

Art. Va 
In Unterhaltssachen umfasst der Begriff «Gericht» auch dänische, isländische und 
norwegische Verwaltungsbehörden. 
In Zivil- und Handelssachen umfasst der Begriff «Gericht» auch das finnische 
«ulosotonhaltija/överexekutor». 

Art. Vb 
Bei Streitigkeiten zwischen dem Kapitän und einem Mitglied der Mannschaft eines 
in Dänemark, in Griechenland, in Irland, in Island, in Norwegen, in Portugal oder in 
Schweden eingetragenen Seeschiffes über die Heuer oder sonstige Bedingungen des 
Dienstverhältnisses haben die Gerichte eines Vertragsstaats zu überprüfen, ob der 
für das Schiff zuständige diplomatische oder konsularische Vertreter von der Strei-
tigkeit unterrichtet worden ist. Sie haben das Verfahren auszusetzen, solange dieser 
Vertreter nicht unterrichtet worden ist. Sie haben sich von Amts wegen für unzu-
ständig zu erklären, wenn dieser Vertreter, nachdem er ordnungsgemäss unterrichtet 
worden ist, die Befugnisse ausgeübt hat, die ihm insoweit aufgrund eines Konsula-
rabkommens zustehen, oder, falls ein derartiges Abkommen nicht besteht, innerhalb 
der festgesetzten Frist Einwände gegen die Zuständigkeit geltend gemacht hat. 
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Art. Vc 
(Gegenstandslos) 

Art. Vd 
Unbeschadet der Zuständigkeit des Europäischen Patentamts nach dem am 5. Okto-
ber 197313 in München unterzeichneten Übereinkommen über die Erteilung euro-
päischer Patente sind die Gerichte eines jeden Vertragsstaats ohne Rücksicht auf den 
Wohnsitz der Parteien für alle Verfahren ausschliesslich zuständig, welche die 
Erteilung oder die Gültigkeit eines europäischen Patents zum Gegenstand haben, das 
für diesen Staat erteilt wurde und kein Gemeinschaftspatent nach Artikel 86 des am 
15. Dezember 1975 in Luxemburg unterzeichneten Übereinkommens über das euro-
päische Patent für den Gemeinsamen Markt ist. 

Art. VI 
Die Vertragsstaaten teilen dem Schweizerischen Bundesrat den Wortlaut ihrer 
gesetzlichen Vorschriften mit, durch welche ihre in diesem Übereinkommen ange-
führten Vorschriften oder die in Titel III 2. Abschnitt angeführten Gerichtsstände 
geändert werden. 

  

13 SR 0.232.142.2 
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Protokoll Nr. 2  
über die einheitliche Auslegung des Übereinkommens 

 
Präambel 
Die hohen Vertragsparteien - 
gestützt auf Artikel 65 dieses Übereinkommens, 
in Anbetracht der sachlichen Verknüpfung zwischen diesem Übereinkommen und 
dem Brüsseler Übereinkommen, 
in der Erwägung, dass dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften durch das 
Protokoll vom 3. Juni 1971 die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Auslegung 
der Bestimmungen des Brüsseler Übereinkommens übertragen wurde, 
in voller Kenntnis der bis zur Unterzeichnung des vorliegenden Übereinkommens 
ergangenen Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften 
über die Auslegung des Brüsseler Übereinkommens, 
in der Erwägung, dass bei den Verhandlungen, die zum Abschluss dieses Überein-
kommens geführt haben, vom Brüsseler Übereinkommen unter Berücksichtigung 
der vorgenannten Entscheidungen ausgegangen worden ist, 
in dem Bestreben, bei voller Wahrung der Unabhängigkeit der Gerichte voneinander 
abweichende Auslegungen zu vermeiden und zu einer möglichst einheitlichen Aus-
legung der Bestimmungen des vorliegenden Übereinkommens einerseits sowie die-
ser Bestimmungen und derjenigen Bestimmungen des Brüsseler Übereinkommens, 
die in ihrem wesentlichen Gehalt in das vorliegende Übereinkommen übernommen 
worden sind, andererseits, zu gelangen – 
sind wie folgt übereingekommen: 

Art. 1 
Die Gerichte jedes Vertragsstaates tragen bei der Anwendung und Auslegung der 
Bestimmungen dieses Übereinkommens den Grundsätzen gebührend Rechnung, die 
in massgeblichen Entscheidungen von Gerichten der anderen Vertragsstaaten zu den 
Bestimmungen des genannten Übereinkommens entwickelt worden sind. 

Art. 2 
(1)  Die Vertragsparteien kommen überein, ein System für den Austausch von Infor-
mationen über die in Anwendung dieses Übereinkommens ergangenen Entscheidun-
gen sowie über die in Anwendung des Brüsseler Übereinkommens ergangenen 
massgeblichen Entscheidungen einzurichten. Dieses System umfasst 

– die von den zuständigen Behörden vorzunehmende Übermittlung der Ent-
scheidungen letztinstanzlicher Gerichte und des Gerichtshofs der Europäi-
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schen Gemeinschaften sowie anderer besonders wichtiger, rechtskräftig ge-
wordener Entscheidungen, die in Anwendung dieses Übereinkommens oder 
des Brüsseler Übereinkommens ergangen sind, an eine Zentralstelle; 

– die Klassifizierung dieser Entscheidungen durch die Zentralstelle, erforder-
lichenfalls einschliesslich der Erstellung und Veröffentlichung von Überset-
zungen und Zusammenfassungen; 

– die von der Zentralstelle vorzunehmende Übermittlung der einschlägigen 
Dokumente an die zuständigen nationalen Behörden aller Unterzeichnerstaa-
ten dieses Übereinkommens und aller beitretenden Staaten sowie an die 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften. 

(2)  Zentralstelle ist der Kanzler des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften. 

Art. 3 
(1)  Es wird ein Ständiger Ausschuss für die Zwecke dieses Protokolls eingesetzt. 
(2)  Der Ausschuss besteht aus Vertretern, die von jedem Unterzeichnerstaat und 
jedem beitretenden Staat bestellt werden. 
(3)  Die Europäischen Gemeinschaften (Kommission, Gerichtshof und General-
sekretariat des Rates) und die Europäische Freihandelsassoziation können an den 
Sitzungen als Beobachter teilnehmen. 

Art. 4 
(1)  Auf Antrag einer Vertragspartei beruft der Depositarstaat dieses Übereinkom-
mens Sitzungen des Ausschusses zu einem Meinungsaustausch über die Wirkungs-
weise des Übereinkommens ein, und zwar insbesondere über 

– die Entwicklung der aufgrund von Artikel 2 Absatz 1 mitgeteilten Recht-
sprechung und 

– die Anwendung von Artikel 57 dieses Übereinkommens. 
(2)  Der Ausschuss kann im Lichte dieses Meinungsaustausches auch prüfen, ob eine 
Revision dieses Übereinkommens in Einzelpunkten angebracht ist, und entspre-
chende Empfehlungen abgeben. 
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Protokoll Nr. 3  
über die Anwendung von Artikel 57 

 
Die hohen Vertragsparteien 
sind wie folgt übereingekommen: 

1.  Für die Zwecke dieses Übereinkommens werden die Bestimmungen, die für 
besondere Rechtsgebiete die gerichtliche Zuständigkeit, die Anerkennung oder die 
Vollstreckung von Entscheidungen regeln und in Rechtsakten der Organe der Euro-
päischen Gemeinschaften enthalten sind oder künftig darin enthalten sein werden, 
ebenso behandelt wie die in Artikel 57 Absatz 1 bezeichneten Übereinkommen. 
2.  Ist ein Vertragsstaat der Auffassung, dass eine Bestimmung eines Rechtsaktes der 
Organe der Europäischen Gemeinschaften mit dem Übereinkommen nicht vereinbar 
ist, so fassen die Vertragsstaaten unbeschadet der Anwendung des in Protokoll Nr. 2 
vorgesehenen Verfahrens unverzüglich eine Änderung entsprechend Artikel 66 ins 
Auge. 
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Erklärung der Vertreter der Regierungen  
der Unterzeichnerstaaten des Luganer Übereinkommens,  
die Mitglieder der Europäischen Gemeinschaften sind,  
zum Protokoll Nr. 3 über die Anwendung von Artikel 57  
des Übereinkommens 

Bei der Unterzeichnung des am 16. September 1988 in Lugano geschlossenen Über-
einkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen erklären 
die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaf-
ten, 
in Anbetracht der gegenüber den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsasso-
ziation eingegangenen Verpflichtungen, 
in dem Bestreben, die Einheit des mit dem Übereinkommen geschaffenen Rechts-
systems nicht zu beeinträchtigen, 
dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um sicherzustellen, dass bei der 
Ausarbeitung gemeinschaftlicher Rechtsakte im Sinne der Nummer 1 des Protokolls 
Nr. 3 über die Anwendung von Artikel 57 die in dem Übereinkommen niedergeleg-
ten Vorschriften über die gerichtliche Zuständigkeit sowie die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen beachtet werden. 

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten ihre Unterschrift unter diese Erklärung 
gesetzt. 

Geschehen zu Lugano am sechzehnten September neunzehnhundertachtundachtzig. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Erklärung der Vertreter der Regierungen  
der Unterzeichnerstaaten des Luganer Übereinkommens,  
die Mitglieder der Europäischen Gemeinschaften sind 

Bei der Unterzeichnung des am 16. September 1988 in Lugano geschlossenen Über-
einkommens über gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen erklären 
die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaf-
ten. 
dass sie es für angezeigt halten, dass der Gerichtshof der Europäischen Gemein-
schaften bei der Auslegung des Brüsseler Übereinkommens den Grundsätzen gebüh-
rend Rechnung trägt, die sich aus der Rechtsprechung zum Luganer Übereinkom-
men ergeben. 

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten ihre Unterschrift unter diese Erklärung 
gesetzt. 

Geschehen zu Lugano am sechzehnten September neunzehnhundertachtundachtzig. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Erklärung der Vertreter der Regierungen  
der Unterzeichnerstaaten des Luganer Übereinkommens,  
die Mitglieder der Europäischen Freihandelsassoziation sind 

Bei der Unterzeichnung des am 16. September 1988 in Lugano geschlossenen Über-
einkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen erklären 
die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsas-
soziation, 
dass sie es für angezeigt halten, dass ihre Gerichte bei der Auslegung des Luganer 
Übereinkommens den Grundsätzen gebührend Rechnung tragen, die sich aus der 
Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften und der Ge-
richte der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften zu denjenigen Bestim-
mungen des Brüsseler Übereinkommens ergeben, die in ihrem wesentlichen Gehalt 
in das Luganer Übereinkommen übernommen worden sind. 

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten ihre Unterschrift unter diese Erklärung 
gesetzt. 

Geschehen zu Lugano am sechzehnten September neunzehnhundertachtundachtzig. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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Geltungsbereich am 29. Juni 2005 

     
Vertragsstaaten Ratifikation 

Beitritt (B) 
 In-Kraft-Treten  

     
     

Belgien 31. Juli 1997   1. Oktober 1997
Dänemark* 20. Dezember 1995   1. März 1996
Deutschland* 14. Dezember 1994   1. März 1995
Finnland* 27. April 1993   1. Juli 1993
Frankreich*   3. August 1990   1. Januar 1992
Griechenland* 11. Juni 1997   1. September 1997
Irland 27. September 1993   1. Dezember 1993
Island 11. September 1995   1. Dezember 1995
Italien 22. September 1992   1. Dezember 1992
Luxemburg   5. November 1991   1. Februar 1992
Niederlande 23. Januar 1990   1. Januar 1992
Norwegen   2. Februar 1993   1. Mai 1993
Österreich* 27. Juni 1996   1. September 1996
Polen*   1. November 1999 B   1. Februar 2000
Portugal 14. April 1992   1. Juli 1992
Schweden*   9. Oktober 1992   1. Januar 1993
Schweiz* 18. Oktober 1991   1. Januar 1992
Spanien 30. August 1994   1. November 1994
Vereinigtes Königreich*   5. Februar 1992   1. Mai 1992

Gibraltar 31. Juli 1998   1. Oktober 1998
     
     

* Vorbehalte und Erklärungen 
Die Vorbehalte und Erklärungen werden in der AS nicht veröffentlicht, mit Ausnahme 
jener der Schweiz. Die Texte können auf der Internet-Seite des Bundesamtes für Justiz: 
http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivil/recht/sr0-275-11.html eingesehen oder bei der 
Direktion für Völkerrecht, Sektion Staatsverträge, 3003 Bern, bezogen werden. 

     
     

Vorbehalte und Erklärungen 

Schweiz14 
Die Schweizerische Eidgenossenschaft behält sich das in Artikel Ia des Protokolls 
Nr. 1 vorgesehene Recht vor, eine in einem anderen Vertragsstaat ergangene Ent-
scheidung in der Schweiz nicht anzuerkennen oder zu vollstrecken, wenn 

a) die Zuständigkeit des Gerichts, das die Entscheidung erlassen hat, sich nur 
auf Artikel 5 Nummer 1 des Übereinkommens stützt; 

b) der Beklagte zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens seinen Wohnsitz 
in der Schweiz hatte; im Sinne dieses Artikels hat eine Gesellschaft oder ju-

  

14 Art. 1 Abs. 3 des BB vom 14. Dez. 1990 (AS 1991 2435) 
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ristische Person ihren Sitz in der Schweiz, wenn ihr statutarischer Sitz und 
der tatsächliche Mittelpunkt ihrer Tätigkeit in der Schweiz liegen und 

c) der Beklagte gegen die Anerkennung oder die Vollstreckung der Entschei-
dung in der Schweiz Einspruch erhebt, sofern er nicht auf den Schutz der in 
diesem Absatz vorgesehenen Erklärung verzichtet hat. 

Die Schweizerische Eidgenossenschaft behält sich das in Artikel IV Absatz 2 des 
Protokolls Nr. 1 vorgesehene Recht vor, für die Zustellung von Schriftstücken zwi-
schen gerichtlichen Amtspersonen von und nach der Schweiz die Einhaltung abwei-
chender Formen zu verlangen. 
Am 12. Dezember 2006 erklärt die Schweiz, dass die in Artikel 37 Absatz 2 und 
Artikel 41 genannten zuständigen Behörden geändert wurden:15 

Artikel 37 Absatz 2 
«– in der Schweiz: eine Beschwerde beim Bundesgericht/Tribunal fédéral/Tri-

bunale federale;» 

Artikel 41 
«– in der Schweiz: eine Beschwerde beim Bundesgericht/Tribunal fédéral/Tri-

bunale federale;» 
Diese Änderung ist am 1. Januar 2007 wirksam geworden. 

  

15 AS 2007 1339 
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